
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrte Frau Reppert,  

in Ihrer E-Mail vom 4. September 2020 bitten Sie: 

„Einge genau Aufstellung der Kampagnen in Bezug zur 

Coronapandiemie und die bisherigen Ausgaben dazu. 

Beispiele: "Wir bleiben Zuhause", "AHA", "Corona Warnapp" 

usw.“ 

Bezüglich Ihres Antrags weise ich auf Folgendes hin: 

Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 2 IFG ist der Deutsche Bundestag zur 

Herausgabe von amtlichen Informationen verpflichtet, soweit er 

öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt und keine 

Ausschlussgründe entsprechend der §§ 3 ff. IFG vorliegen. Ein 

Anspruch auf Informationszugang nach dem IFG besteht nur, 

soweit die begehrten Informationen bei der auskunftspflichtigen 

Stelle tatsächlich vorhanden sind und nicht in zumutbarer Weise 

aus allgemein zugänglichen Quellen selbst beschafft werden 

können. Auf den spezifischen Bereich der Wahrnehmung 

parlamentarischer Angelegenheiten ist das IFG nicht anwendbar. 

Ihr Antrag bezieht sich nicht auf die vom Deutschen Bundestag 

wahrgenommenen öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgaben. 

Die von Ihnen aufgezählten Kampagnen und Initiativen werden 

von der Bundesregierung bzw. von anderen Bundesbehörden 

und nicht vom Deutschen Bundestag betrieben. Daher liegen die 

angefragten Informationen hier nicht vor. 

Frau 
Cornelia Reppert 
Kurfürstendamm 21 
10719 Berlin 
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Sollten Sie über diese allgemeinen Informationen hinaus einen 

rechtsmittelfähigen Bescheid wünschen, bitte ich Sie, mir dies 

bis zum 5. Oktober 2020 mitzuteilen.  

Sollte ich bis dahin keine Mitteilung von Ihnen erhalten, gehe 

ich davon aus, dass Sie ihr Anliegen nicht weiter verfolgen und 

werde das hiesige Verwaltungsverfahren ohne weitere Mitteilung 

einstellen.  

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Nitsche 

https://www.bundestag.de/datenschutz

